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LER REICHSPROIEITOR

Prag, den 17. Juli 1942

in Böhnen und Mährcn

V.ZJB/42

An

die Zentralverwaltung,

die Abteilungen I - IV,

sämtliche Gruppen.

Ich habe zu neinem Bedcuern Anlaß, die Gefolgschaft

darauf hinzuweisen, daß es auch ihre äußere Haltung ist, nach dér

sich das Urteil über sie bildet.

So scheint sich der verhältnismäßig geringe Publikuns-

verkehr in der Behörde dahin euszuwirken, daß einzelnc Gefolgschafts-

Witglioder das vergessen, was an selbstverständlicher Höflichkcit

im Verkchr nit anderen von Ihnen zu erwarten iet. Ich bedauere, von

diesem Vorwurf auch Teile der weiblichen Gefolgschaft nicht aus-

schließen zu können.

Ein anständiger Gruß beim Begegnen im Hause - wobei

sich niemand ctwas vergibt, wenn er such dann zuerst grüßt, wenn

er dies vom anderen crworton zu können glaubt - g das Awfstehen,

venn ein Premder das Zimer betritt, cas Anbieten eines Stuhles,

insbesondere auch fremden Besuchern gegenüber, dies vnddeonetige

Höflichkeitsbezeigüngen sind Selbstverständlichkeiten, ddg zwar

von den moisten von anderen crwartet, von vielen aber aus Nech-

lasigkeit, zua Teil offenbar such aus uborheblichkeit, auler Ackt

gelessen Werdon.

Ich nchnc an, daß es nur dieses Hinweises bederf, derertie

gu Dinge abzustellen. Ich mache jedenfalls die Hesncn büroluitenden

Beastun dafir verantwortlich, deß die Gefolgschaft in Zulunft kei-

nrlei Anlaß zu Beschwerden über solche Kachlüfighciten gibt.

Sollton einzelne Blenente das Angehen der Behörde und ikrer Gefolg-

utantur des Herrn Stelivertretenden Reichepretektors,

o des Herrn Staatssekretärs.
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